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der Anfrage der Abgeordneten BLAU-MEISSNER, BUCHNER, 
FUX, Mag. GEYER, Dr. PILZ, SMOLLE, SRB und WABL an den 
Bundesminister für Arbeit und Soziales betreffend 

ressortinterne Fragen, Nr. 702/J 

Die anfragenden Abgeordn~ten ri~hten an mich folgende Fiagen: 

"1. Wieviele Beamte Ihres Ressorts üben Tätigkeiten aus, die im 

Zusammenhang mit ihren dienstlichen Aufgaben stellen [soll 

heißen "stehen"] (z~B. Staatskommissäre; Prüfungskommissäre; 

bezahlte Funktionen in Gremien; Mitgliedschaft in Aufsichts~ 

räten und vergleichbaren Organen von Unternehmen, und zwar 

gegliedert nach Unternehmen im Eigentum von Gebietskörper­

schaften einerseits, von Unternehmen in Privatbesitz 

andererseits)? 

2. Was sind genau die unter 1. genannten Tätigkeiten, die von 

Beamten Ihres Ressorts ausgeübt werden (bitte um exakte Auf~ 

gliederung)? 

3. Wie h6ch sind die Entschädigungeni die für die unter 1. ge­

nannten Tätigkeiten gewährt werden? Wir bitten um genaue 

Aufschlüsselung der Entschädigung für jede. der unter 2. ge­

nannten Tätigkeit. 

4. Welche Beamten üben Tätigkeiten aus, die im zusammenhang mit 

ihren dienstlichen Aufgaben stehen? Welche Tätigkeiten sirtd 

dies jeweils? 
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5. Wie hoch ist die jährliche Entschädigung fUr die untet 4. ge­

nannten Beamten? 

6. Welche Beiräte und Kommissionen bestehen in Ihrem Ressort? 

7. Was ist die genaue Zielsetzung der unter 6. genannten Beiräte 

und Kommissionen? Wie sind sie zusammengesetzt? 

8. Wie hoch setzen Sie die Effizienz dieser Beiräte und Kommis­

sionen an? 

9. Wie hoch sind die Entschädigungen, die fUr die einzelnen unter 

6. genannteri Beiräte und Kommissionen im Jahr 198~ angefallen 

sind? 

10. Sind derzeit Beamte Ihres Ressorts in Arbeitsgruppen, Kommis­

sionen etc. anderer Ressorts vertreten? Welche Beamte? In 

welchen?" 

In Beantwortung der Anfrage beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu den Fragen 1, 2 und 4: 

Die Formulierung der Fragen 1 und 4 ist interpretationsbedUrftig. 

Gemäß § 36 Abs. 1 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 ergeben 

sich die von einem Beamten wahrzunehmenden Aufgaben aus dem ihm 

zugewiesenen Arbeitsplatz. Somit Ubt jeder Beamte eine'Tätigkeit 

aus, die im Zusammenhang mit seinen dienstlichen Aufgaben steht. 

Die vorliegenden Fragen zielen vermutlich auf die Nebentätig~ 

keiten im Sinne des § 37 BDG 1979 ab, die der Beamte zwarfUr den 

Bund, aber eben nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit seinen 

dienstlichen Aufgaben verrichtet. Manche dieser Tätigkeiten sind 

so zahlreich, daß ihre Erhebung einen nicht zu vertretenden 

Verwaltungsaufwand erfordern wUrde. 

\ 
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Ich ersuche daher um Verständnis, wenn ich in der Folge nur jene 

Nebentätigkeiten von Beamten der Zentralleitung meines Ressorts 

anfUhre, die mir in diesem Zusammenhang als die wichtigsten er­

scheinen. 

a) Mitglieder eines Aufsichtsrates: 

In den nachstehend angeführten Aufsichtsräten von nach. § 11 des 

Invalideneinstellungsgesetzes 1969 geförderten Ges6hUtzten. Werk~ 

stätten sind drei Beamte der verwendungsgrupp~ A und eine Bedien­

stete der Ent10hnungsgruppe a tätig: 

Geschützte Werkstätte Schlaining (Bgld) GesmbH, Geschützte Werk­

stätte OÖ GesmbH, GeschUtzte Werkstätte Stmk. GesmbH, Geschützte 

Werkstätte St. Pölten GesmbH, Geschützte Werkstätte Wr. Neustadt 

GesmbH, ARGE Salzburg Geschützte Werkstätten GesmbH, Geschützte 

Werkstätten Kärnten GesmbH, Werkstättenzentrum-Ge~6h. Werkstätten 

f. Wien GesmbH, Geschützte Werkstätte VompjSchwaz GesmbH. 

b) Aufsichtskommissäre 

Ein Beamter der Verwendungsgruppe A ist Aufsichtskommissär 

gemäß § 33 Bauarbeiter-Ur1aubsgesetz 1972, BGB1.Nr. 414. 

Ein Beamter der Verwendungsgr~ppe A ist sein Stellvertreter. 

c) Beauftragte der obersten Aufsichtsbehörde Uber den Hauptver­

band der österreichis6hen Sozialversicherungsträger und die 

einzelnen Sozialversicherungsträger sind: 

16 Beamte der Verwendungsgruppe A 

4 Beamte der Verwendungsgruppe B 

Als Stellvertreter sind tätig: 

10 Beamte der Verwendungsgruppe A bzw. Bedienstete der Ent­

lohnungsgruppe a 

8 Beamte der Verwendungsgruppe B 

d) Bundeseinigungsamt: 

Je ein Beamter der Verwendungsgruppe A ist als Vorsitzender, 

als stellvertretender Vorsitzender und als Geschäftsführer 
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tätig. Eine Vertragsbedienstete (b) fUhrt die Kanzlei und den 

Kataster. 

Bei diesen Tätigkeiten handelt es sich aüsachließlich um 

solche, die in behördlicher FunktionausgeUbt werdeni 

Inhaltlich definieren sich die Tätigkeiten der Beamten aus der 

• Zielsetzung des jeweiligen Gremiums. 

Zu den Fragen 3 und 5: 

Soferne Beamte fUr diese Tätigkeiten Uberhauptfinanzielle Zuwen~ 

dungen erhalten, vermag ich im Hinblick auf die~inschlägigen 

Bestimmungen des Datenschutzgesetzes darUber keine Auskunft zu 

geben. 

Zu den Fragen 6 und 7: 

Abgesehen von den in jedem Ressort eingerichteten Kommissionen: 

Leistungsfeststellüngskommission 

Disziplinarkommmission 

DienstprUfungskommission 

Kommission fUr das betriebliche Vorschlagswesen und 

Ministerielle Arbeitsgruppe zur Förderurig der Gleichbehandlung 

weiblicher Bediensteter 

bestehen im Bereich meines Ressorts (Zentralstelle) folgende 

Beiräte, Kommissionen und ähnliche Gremien: 

1. Auf gesetzlicher Grundlage: 

a) Beirat fUr die Renten- und Pensionsanpassung (gemäß§ l08e 

Abs. 1 ASVG.) 

Ihm gehören gern. Abs. 2 des § I08e ASVG an: 

je ein Vertreter der Bundesministerien fui Finanzen (1 Be­

amter der Verwendungsgruppe A, Stellvert~eter 1 Beamter der 

Verwendungsgruppe B) und des Bundesministeriums fUr Arbeit 
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und Soziales (Vertreter und Stellvertreter jeweils 1 Be­

amter der Verwendungsgruppe A) 

je zwei Vertreter des Österreichischen Arbeiterkammertages 

und der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

ein Vertreter des Hauptverbandes der österreichischen 

Sozialversicherungstr~ger 

drei Vertreter des Österreichischen Gewerkschaftsbundes 

je ein Vertreter der Pr~sidentenkonferenz der Landwirt­

schaftskammern Österreichs und des Landarbeiterkammertages 

je zwei vom Bundesministerium für Finanzen und vom Bundes­

ministerium für Arbeit und Soziales zu entsendende Fach­

leute aus dem Bereich der Wirtschafts- oder Sozialwissen­

schaften, die nach Tunlichkeit die akademische Lehrbefugnis 

besitzen sollen. 

Für jedes Mitglied ist ein Vertreter zu entsenden. 

b) Beirat für Arbeitsmarktpolitik (gem~ß § 41 des Arbeits­

marktförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 11/1969 in der Fassuhg 

BGBl.Nr. 61/1983) 

Der Beirat für Arbeitsmarktpolitikbesteht aus: 

- 2 Vertretern der Bundeskammer der gewerblichen Wirt-· 
schaft, 

- 2 Vertretern der Vereinigung Österreichischer Industriel-
ler, 

- 2 Vertretern der Präsidentenkonferenz der Landwirt~ 
schaftskammern Österreich, 

- 3 Vertretern des Österreichischen Arbeitetkammertages, 

- 2 Vertretern des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, 

- 1 Vertreter des Österreichischen Landarbeiterkammertages, 
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- 1 Vertreter des Bundeskanzleramtes (Beamter der Verwen­
dungsgruppe A), 

~ 1 Vertreter des Bundesministeriums fUr Finanzen (Beamter 
der Verwendungsgruppe A), 

- 2 Vertretern des Bundesministeriums fUrwirtschaftliche 
Angelegenheiten (je 1 Vertreter fUrd~n Bereich Handel, 
Gewerbe und Industrie sowie fUr den Bereich Bauten und 
Technik, beide Beamte der Verwendungsgruppe A), 

- 1 Vertreter des Bundesministeriums fUr Land~ und Forst­
wirtschaft (Beamter der Verwendungsgruppe A), 

- 1 Vertreter des Bundesministeriums fUr Inneres (Beamter 
der Verwendungsgruppe A), 

- 1 Vertreter des Bundesministeriums fUr Unterricht, Kunst 
und 5port(Beamter der Verwendungsgruppe A), 

- 1 Vertreter des Bundesministeriums fUr öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr (Beamter der Verwendungsgruppe A) 
und 

- 2 Fachleuten aus dem Kreise der 50zial- und Wirtschafts­
wissenschaften. 

Der Beirat hat 5 AusschUsse (GeschäftsfUhrender Ausschuß, 

Ausschuß fUr Arbeitsmarktbeobachtung und Arbeitsmarktfor~ 

schung, Ausschuß fUr Arbeitsmarktausbildung, Ausschuß fUr 

Arbeitsmarktpolitische Angelegenheiten der Frauen, ständi­

ger Ausschuß zur Behandlung dringlicher Angelegenheiten 

nach Abschnitt IV des AMFG und nach anderen gesetzlichen 

Vorschriften) gebildet, denen neben den Vertretern der 

Sozialpartner folgende V~rtreter der Bundesministerien 

angehören: 

Bundeskanzleramt (1 Beamtin der Verwendungsgruppe A, 1 Be­

dienstete der Entlohnungsgruppe I/a) 

Bundesministerium fUr Finanzen (1 Beamter der Verwendungs­

gruppe A) 

Bundesministerium fUr wirtschaftliche Angelegenheiten 

(3 Beamte der Verwendungsgruppe A) 
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Bundesministerium für Land- und Forstwirt~chaft (2 Beamte 

der Verwendungsgruppe A) 

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport (2 Beamte 

der Verwendungsgruppe A) 

c) Ausländerausschuß des Beirates für Arbeitsmarktpolitik 

(gemäß § 22 des Aus1änderbeschäftigungsgesetzes, BGBl. 

Nr. 218/1975) 

Der Ausländerausschuß ist ein selbständiger Ausschuß des 

Beirates für Arbeitsmarktpolitik. Er setzt sich aus 2 Ver­

tretern des Österreichischen Arbeiterkammertages, 2 Vertre­

tern des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, 2 Vertretern 

der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, 1 Vertreter 

der Vereinigung Österreichischer Industrieller und 1 Ver­

treter der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammer 

Österreichs zusammen. 

d) Beirat gemäß § 10 Abs. 2 des Invalideneinstellurigsgesetzes, 

BGBl.Nr. 22/1970 

Dieser Beirat besteht aus dem Vorsitzenden, zwei Vertretern 

der organisierten Kriegsopfer und zwei Vertretern der 

Zivilinvaliden sowie je drei Vertretern der Dienstnehmer 

und Dienstgeber. 

Den Vorsitz führt der Bundesminister für Arbeit und Sozia­

les oder ein von ihm bestimmter rechtskundiger Beamter aus 

dem Stande des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. 

e) Schiedskommission gemäß § 76 des Heeresversorgungsgeset~es, 

BGBl.Nr. 27/1964 

Die Schiedskommission besteht aus einem Vorsitzenden (Beam­

ter der Verwendungsgruppe A i.R. aus dem Personalstand des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales), einem stell­

vertretenden Vorsitzenden (Beamter der Verwendungsgruppe A 

des Bundesministeriums für Landesverteidigung) sowie Bei-
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sitzern aus dem Kreise der Versorgungsberechtigten, der 

Dienstnehmer- und der Dlenstg~bervertretungeh. 

f) Opferfürsorgekommission gemäß § 17 des Opferfürsorgege­

setzes, BGBl.Nr. 183/1947 

Die Opferfürsorgekommission besteht aus je 2 Mitgliedern, 

die der Bundesminister für Arbeit und So~ia1es (2 Beamte 

der Verwendungsgruppe A wurden bestellt) und der Bundes­

minister für Finanzen (2 Beamte der Verw~ndungsgruppe A 

wurden bestellt) in Vorschlag bringen. 

Weiters je ein Mitglied auS dem Personenkreis des § 1 OFG, 

vorgeschlagen von der ÖVP-Kameradschaft der politisch 

Verfolgten, vom Bund sozialistischer Freiheitskämpfer und 

Opfer des Faschismus, vom Bundesverband 6sterr. Wider­

standskämpfer und Opfer des Faschismus (KZ-Verband) und vom 

Bundesverband der Israelitischen Kultusgemeinden Öster­

reichs. 

g) Kuratorium gemäß § 10 des Nationalfondsgesetzes, BGBl. 

Nr. 259/1981 

Das Kuratorium besteht aus dem Bundesminister für Arbeit 

und Soziales als Vorsitzenden, je einem Vertreter der im 

Nationalrat vertretenen Parteien, zwei Vertretern der 

Länder, je einem Vertreter der Bundesministerien für Ar­

beit und Soziales, für Finanzen und des Bundeskanzleramtes' 

(Beamte der Verwendungsgruppe A), einem Vertreter ~es 

Hauptverbandes der 6sterreichischen Sozialversicherungs­

träger und fünf Vertretern der ARGE für Rehabilitation 

samt Stellvertretern (die Stellvertreter der Ministerien­

vertreter sind Beamte der Verwendungsgruppe A). 

h) Kuratorium der "Erzbischof Ladislaus PYRKER und Erzherzog 

ALBRECHT - Gasteiner Badestiftung" entspre6hend dem Bundes~ 

Stiftungs- und Fondsgesetz vom 27.11.1974, BGBl.Nt. 11/1975 
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Drei Kuratoren: 2 Beamte der Verwendungsgruppe A 

1 Beamter der Verwendungsgruppe B 

i) InvalidenfUrsorgebeirat gemäß Bundesgesetz vorn 3.7.1946, 

BGB1.Nr. 144, i.d.F~ BGB1.Nr.ll/1979 

Acht Mitglieder, entsandt von der Zentralorganisation der 

Kriegsopfer- und Invalidenverbände Österr~ichs, sechs 

Mitglieder entsandt vorn Österr. Zivilinvalidenverband und 

der Österreichischen ARGE fUr Rehabilitatiori und je einern 

Vertreter des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, des 

Österreichischen Arbeiterkammertages, der Österreichischen 

Landarbeiterkammer, der Bundeskammer der gewerblichen 

Wirtschaft, der Vereinigung österr~ichischer Industriellei 

und der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 

Österreichs sowie deren Stellvertreter. 

weiters sind die im Einzelfall sachlich beteiligten Bundes­

ministerien vertreten. 

j) Kriegsopferfondsbeirat gemäß §§ 2 und 5 des Kriegsopfer­

fondsgesetzes, BGBl.Nr. 217/1960 

Vier Vertreter, entsandf von der Zentralorganisation der 

Kriegsopfer- und Invalidenverbände Österreichs 

k) Gleichbehandlungskommission gemäß § 3 des Gleichbehand­

lungsgesetzes, BGBl.Nr. 108/1979 

Neben dem Bundesminister fUr Arbeit und Soziales als Vor­

sitzendem gehören der Kommission an: 

2 Vertreter der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

2 Vertreter des Österr. Arbeiterkammertages 

2 Vertreter der Vereinigung österr. Industrieller 

2 Vertreter des Österr. Gewerkschaftsbundes 

je 1 Vertreter des Bundeskanzleramtes und des Bundesmini­
steriums fUrArbeit und Soziales (jeweils Beamtinnen der 
Verwendungsgruppe A) 
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1) Arbeitnehmerschutzkommission gemäß § 25 Arbeitnehmerschuti­

gesetz, BGB1.Nr. 234/1972. 

Die Kommission besteht aus den leitenden Beamten des Zen­

tral-Arbeitsinspektorates und des Verkehrs-Arbeitsinspekto­

rates (beide Beamte der Verwendungsgruppe A) sowie aus 13 

weiteren Mitgliedern und 13 Ersatzmitgliedern: 

3 Vertreter der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, je 

2 Vertreter der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, 

der Bundesingenieurkammer, des Österr. Arbeiterkammertages 

und der Österr. Ärztekammer sowie je einem Vertreter der 

Versicherungsanstalt der Österr. Eisenbahnen und der Versi­

cherungsanstalt öffentlich Bediensteter. 

2. Gemäß § 8 Bundesministeriengesetz, BGB1.Nr. 76/1986. 

a) Arbeitsgruppe "Langfristige Finanzierung der Pensionsversi~ 

cherung" . 

Mitglieder der Arbeitsgruppe sind Vertreter der Interessen­

vertretungen, des Hauptverbandes der österreichischen 

Sozialversicherungsträger, der Wissenschaft und der Bun­

desministerien für Arbeit und Soziales (9 Beamte der Ver­

wendungsgruppe A) und für Finanzen (2 Beamte der Verwen­

dungsgruppe A und 1 Bediensteter der Entlohnungsgrup-

pe I/a). 

b) Kommission zur Vorbereitung der Kodifikation des Arbeits­

rechtes. 

Diese Kommission besteht aus Vertretern der Interessenver­

tretungen, der Wissenschaft, der Rechtsprechung und des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (2 Beamte der 

Verwendungsgruppe A) 

Die Zielsetzung der genannten Beiräte und Kommissionen ergibt 

sich aus ihrer Bezeichnung. 
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Zu Frage 8: 

Die Effizienz der oben aufgezählten Gremiert hängt von der Inten­

sität ab, mit der die Arbeit in denselben vorangetrieben wit~. 

Meßbar ist sie nicht und kann sie nicht sein. 

Zu Frage 9: 

Für deri Zeitraum 1. Juli 1986 bis 30. Juni 1987 sind folgende 

Entschädigungen angefallen: 

a) Beirat für die Renten- und Pensiohsanpassurtg 
für die Führung der Bürogeschäfte des Beirates 

b) Beirat für Arbeitsmarktpolitik 

c) Ausländerausschuß 

d) Schiedskommission (1986): S 63.758,--

S 460.800,-";' 
S 114.600,--

S 29.000,---' 

S 3.500,--

e) Kommission zur Vorbereitung der Kodifikation des Arbeits-, 
rechtes: 

Hat zwischen 1. Juli 1986 und 30. Juni 1987 nicht getagt. 

Die übrigen Beiräte und Kommissionen arbeiten ,ehrenamtlich. 

Zu Frage 10: 

Bundeskanzleramt: 

Preiskommission 

1 Beamter der Verwendungsgruppe A 

Interministerielle Arbeitsgruppe zur Förderung der Chanchen­

gleichheit und Gleichbehandlung der Frauen im öffentlichen Dienst 

2 Beamte der Verwendungsgruppe A 

1 Beamtin der Verwendungsgruppe A 

Interministerielle Arbeitsgruppe zur Behandlung frauenspezifi­

scher Aspekte im Sozialbereich 

1 Beamtin der Verwendungsgruppe A 
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Koordinationskomitee für den Einsatz von ADV-Anlagen im Bundesbe~ 

reich 

1 Beamter der Verwendungsgruppe-A 

Disziplinaroberkommission 

3 Beamte der Verwendungsgruppe A 

Informations- und Dokumentationskommission 

1 Beamter der VerwendungsgruppeA 

1 Bediensteter der Entlohnungsgruppe I/b 

Beurteilungskommission der Föiderungsaktion für eigenst~ndige 

Regionalentwicklung 

2 Beamte der Verwendungsgruppe A 

Bundesministerium für ausw~rtige Angelegenheiten: 

Arbeitsgruppe Europ~ische Integration 

Untergruppe öffentliches Beschaffungswesen , - staatliche Beihil­

fen: 

1 Beamter der Verwendungsgruppe A 

1 Bedienstete der Entlohnungsgruppe I/a 

Untergruppe Forschung und technologische Entwicklung:< 

2 Beamte der Verwendungsgruppe A 

Untergruppe Freizügigkeit, Erziehung, Diplome: 

4 Beamte der Verwendungsgruppe A 

Bundesministerium fUr wirtschaftliche Angelegenheit~n: 

Beirat fUr Bauwirtschaft 

1 Beamter der Verwendungsgruppe A 

Außenhandelsbeirat 

1 Beamter der Verwendungsgruppe A 

Antidumpingbeirat 

1 Beamter der Verwendungsgruppe A 
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Preiskommission 

1 Beamter der Verwendungsgruppe A 

Interministerielles Komitee für Investoreninformation 

1 Beamter der Verwendungs gruppe A 

Energielenkungsbeirat 

1 Beamter der Verwendungsgruppe A 

Lastverteilungsbeirat 

1 Beamter der Verwendungsgruppe A 

Elektrotechnischer Beirat 

1 Beamter der Verwendungsgruppe A 

Arbeitsausschuß Wirtschaftliche Landesverteidigung 

1 Beamter der V~rwendungsgruppe A 

Bundes-Versorgungs$icherungsausschuß 

2 Beamte der Verwendungsgr~ppe A 

Bundesministerium für Inneres: 

Arbeitsausschuß Z (Zivile Landesverteidigung) 

1 Beamter der Verwendungsgruppe A 

Beirat für Flugr~ttung 

1 Beamter der Verwendungsg~uppe A 

Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie: 

Konsumentenpolitischer Beirat 

1 Beamtin der Verwendungsgruppe A 

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport 

Kommission zur Beurteilung von Berufss~hulangelegenheiten 

1 Beamter der Verwendungsgruppe A 
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Bundesministerium fUr Öffentliche Wirtscha~t und Verkehr 

Ständige Kommission für Verkehrspolitik: 
3 Beamte der Verwendungsgruppe A 

1 Bediensteter der Entlohnungsgruppe I/a 
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